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Bezahlte Freistellung nach § 616 Vorübergehende Verhinderung BGB 

Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch 
verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person 
liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Er muss sich 
jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf 
Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken‐ oder Unfallversicherung zukommt. 

Erläuterung: Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch besteht für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer allgemein ein Anspruch auf bezahlte Freistellung, wenn jemand "durch einen 
in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden"  für unerhebliche Zeit an der 
Arbeit verhindert ist. Zu den "nicht in seiner Person liegenden" Gründen zählt grundsätzlich 
auch die Pflege eines kranken Kindes, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht 
(siehe Arbeitsbefreiung § 29 TVL/TVöD).  

Kinderkrankengeld bei Erkrankung des Kindes nach § 45 SGB V 

(1) Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn es nach ärztlichem Zeugnis 
erforderlich ist, dass sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten und 
versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere in ihrem Haushalt lebende Person 
das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann und das Kind das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. § 10 Abs. 4 
und § 44 Absatz 2 gelten. 
 
(2) Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind 
längstens für 10 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte längstens für 20 Arbeitstage. 
Der Anspruch nach Satz 1 besteht für Versicherte für nicht mehr als 25 Arbeitstage, für 
alleinerziehende Versicherte für nicht mehr als 50 Arbeitstage je Kalenderjahr. 
 
(3) Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 haben für die Dauer dieses 
Anspruchs gegen ihren Arbeitgeber Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der 
Arbeitsleistung, soweit nicht aus dem gleichen Grund Anspruch auf bezahlte Freistellung 
besteht. Wird der Freistellungsanspruch nach Satz 1 geltend gemacht, bevor die 
Krankenkasse ihre Leistungsverpflichtung nach Absatz 1 anerkannt hat, und sind die 
Voraussetzungen dafür nicht erfüllt, ist der Arbeitgeber berechtigt, die gewährte Freistellung 
von der Arbeitsleistung auf einen späteren Freistellungsanspruch zur Beaufsichtigung, 
Betreuung oder Pflege eines erkrankten Kindes anzurechnen. Der Freistellungsanspruch 
nach Satz 1 kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden. 
 
(4), (5) nicht ausgewiesen 


